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Norm

ABGB §1158 Abs3 III

AngG §20 Abs1 II

Rechtssatz

Wird anläßlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses ein bestimmter Termin nicht genannt und kann der

Erklärungsempfänger weder dem Wortlaut noch dem Geschäftszweck der Erklärung entnehmen, daß ausnahmsweise

eine Kündigung nicht zum nächsten zulässigen, sondern zu einem späteren Termin beabsichtigt ist, dann wird durch

die Kündigung die Au9ösung des Arbeitsverhältnisses zum nächsten zulässigen - gesetzlichen, kollektivvertraglichen

oder wirksam vertraglich vereinbarten - Termin herbeigeführt.
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